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Zusammenfassung:

In der vorliegenden Fortschreibung der schalltechnischen Untersuchung wurden die auf das Plange-
biet einwirkenden und die vom Plangebiet ausgehenden Verkehrs- und Anlagengeräusche im Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Brückleinsgraben“ in der Stadt Lichten-
fels prognostiziert und beurteilt.

Die Untersuchungen kommen zu folgenden Ergebnissen:

Einwirkungen auf das Plangebiet:

Á Im südlichen Plangebiet werden durch die Straßenverkehrsgeräusche der Bundesstraße B173
Beurteilungspegel bis zu 59/51 dB(A) Tag/Nacht verursacht, die sowohl am Tag als auch
insbesondere in der Nacht innerhalb der Baugrenzen oberhalb der heranzuziehenden Orien-
tierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete liegen.

Á Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV) treten ausschließlich in der Nacht aufgrund der räumlichen Nähe zur Bundesstraße
B173 an den straßenzugewandten sowie teilweise flankierenden Gebäudeseiten der beiden
südlichen Plangebäude (Nr. 4 und 5) im 4. Obergeschoss auf.

Á Etwaige Maßnahmen zur Reduzierung der Beurteilungspegel in Form des weiteren Abrückens
schutzbedürftiger Wohnnutzungen von den Plangebietsgrenzen bzw. in Form von zusätzlichen
aktiven Schallschutzmaßnahmen sind dabei nicht realisierbar oder nicht zielführend.

Á Im Rahmen der Abwägung von Schallschutzmaßnahmen wurde als Lösung vorgeschlagen,
dass der erforderliche Schallschutz durch eine architektonische Selbsthilfe in Form von Grund-
rissorientierungen bzw. spezielle baulich-technische Maßnahmen (fensterunabhängige (schall-
gedämmte) Lüftungsmöglichkeiten o. Ä.) sichergestellt wird.

Á Relevante Anlagengeräusche auf das Plangebiet können sich insbesondere durch das Glo-
ckengeläut der Pfarrkirche der „Heiligen Familie“ in östlicher Nachbarschaft ergeben. Die
Pfarrkirche ist durch bestehende Wohnnutzungen entlang der Konrad-Adenauer-Straße bereits
in ihrer Emissionsausübung in der Art eingeschränkt, dass durch das Planvorhaben aufgrund
deren räumlicher Entfernung zum Glockenturm keine weitergehenden zu beachtenden Be-
lange zu berücksichtigen sind.

Auswirkungen auf die Nachbarschaft:

Á Der Neubau von Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets führt in der bestehenden schutz-
bedürftigen Nachbarschaft zu Beurteilungspegeln, die die heranzuziehenden Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV einhalten. Aus dem Neubau von Verkehrsflächen entsteht somit
kein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BIm-
SchV).

Á Aus dem planinduzierten Ziel- und Quellverkehr auf bestehenden öffentlichen Verkehrsflächen
lassen sich nach den Maßgaben der (16. BImSchV) ebenfalls keine weitergehenden Belange
in der bestehenden schutzbedürftigen Nachbarschaft ableiten.
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Á Die für die Beurteilung der oberirdischen Stellplätze hilfsweise verwendeten Immissionsricht-
werte der TA Lärm werden tags an allen Immissionsorten zuverlässig eingehalten. Nachts kön-
nen jedoch selbst unter Berücksichtigung von konstruktiven Maßnahmen in Form von dreiseitig
geschlossenen Carport-Lösungen an den Immissionsorten am Mohnweg die Immissionsricht-
werte der TA Lärm um bis zu 1 dB(A) überschritten werden.

Á Die verbleibende nächtliche Überschreitung wird dabei maßgeblich durch den Fahrverkehr
auf den privaten Zuwegungen innerhalb des Plangebiets verursacht und ist als übliche Alltags-
erscheinung in Wohngebieten hinzunehmen. Da die Anzahl der Stellplätze dem durch die
zugelassene Nutzung verursachten Bedarf entspricht und die verbleibende Überschreitung in
einem nicht wahrnehmbaren Bereich liegt, ist davon auszugehen, dass hierdurch auch in der
von Wohnbebauung geprägten Nachbarschaft keine erheblichen, billigerweise unzumutba-
ren Störungen hervorgerufen werden.

Á Bei Geräuschspitzen (Kofferraumschlagen etc.) werden ab Abständen von 2/24 m
tags/nachts für allgemeine Wohngebiete die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich des Spit-
zenpegelkriteriums eingehalten. Der kürzeste Abstand der bestehenden Nachbarschaft zu den
geplanten Stellplätzen im Freien beträgt im vorliegenden Fall ca. 24 m, wobei durch die Car-
port-Konstruktionen im nördlichen Plangebiet zudem eine pegelreduzierende Abschirmung ge-
geben ist. Demzufolge ergeben sich für die bestehende schutzbedürftige Nachbarschaft eben-
falls keine billigerweise unzumutbaren Belange aufgrund des Spitzenpegelkriteriums der
TA Lärm.

Á Im Sinne einer Optimierung der Planung werden auch innerhalb des übrigen Plangebiets ge-
schlossene Carports vorgeschlagen, sofern maßgebliche Immissionsorte (d. h. öffenbare Fens-
ter schutzbedürftiger Aufenthaltsräume) in einem Abstand von weniger als 24 m zu einem Stell-
platz situiert sind.

Für die Satzung und Begründung des Bebauungsplans wurden Textvorschläge unterbreitet, um etwa-
ige Immissionskonflikte planerisch zu lösen.
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1.  Aufgabenstellung

Die Planungsgruppe Strunz Ingenieurgesellschaft mbH stellt im Auftrag der dechant hoch- und inge-
nieurbau GmbH für die Wohnen am Storchennest GmbH und die Stadt Lichtenfels den vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplan „Am Brückleinsgraben“ mit integriertem Grünordnungsplan auf.

Das Plangebiet ist insbesondere den Straßenverkehrsgeräuschen der Bundesstraße B173 ausgesetzt.
Zudem wirken insbesondere Anlagengeräusche der Pfarrkirche der „Heiligen Familie“ auf das Plan-
gebiet ein. Für das Bauleitplanverfahren sind die auf das Planungsgebiet einwirkenden Verkehrs- und
Anlagengeräusche rechnerisch zu prognostizieren und nach den einschlägigen Richtlinien zu beur-
teilen. Weiterhin sind die Auswirkungen der Planung hinsichtlich Verkehrs- und Anlagengeräuschen
auf die Nachbarschaft zu untersuchen und zu beurteilen. Ggf. sind geeignete Schallschutzmaßnah-
men vorzuschlagen, um auf Konflikte planerisch zu reagieren.

Auf Basis der Untersuchungsergebnisse sind notwendige textliche Formulierungen zum
Schallimmissionsschutz für den Bebauungsplan (Satzung und Begründung) auszuarbeiten.

Aufgrund einer Anpassung des Entwurfs zum Bebauungsplan „Am Brückleinsgraben“ ist die schall-
technische Untersuchung fortzuschreiben.

Mit der Durchführung der schalltechnischen Untersuchung wurde die Möhler + Partner Ingenieure
GmbH am 11.12.2023 von der dechant hoch- und ingenieurbau GmbH beauftragt.

2.  Örtliche Gegebenheiten

Der Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Brückleinsgraben“ [1], im Wei-
teren als Plangebiet oder Planvorhaben bezeichnet, befindet sich auf der Fläche mit der Flur-Nr. 1360
der Gemarkung Lichtenfels. Innerhalb des Plangebiets sind fünf Wohngebäude mit jeweils fünf Voll-
geschossen vorgesehen.

Nördlich grenzt bestehende Wohnbebauung an das Plangebiet an. Im Westen schließt eine land-
wirtschaftlich genutzte Fläche, ein Gartenbaubetrieb sowie weitere Wohnbebauung an das Planvor-
haben an. In östlicher Nachbarschaft befindet sich die Pfarrkirche der „Heiligen Familie“ sowie ein
Kindergarten der katholischen Gemeinde Lichtenfels. Im Süden bzw. Südosten wird das Plangebiet
durch die Bundesstraße B173 begrenzt. Beidseits des betreffenden Abschnitts der Bundesstraße sind
dabei sowohl durchgängig Schallschutzanlagen in Form von Schallschutzwänden bzw. Wall-Wand-
Kombinationen angeordnet sowie akustisch wirksame Straßendeckschichten eingebaut.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans ist im aktuellen Flächennutzungsplan mit integriertem Land-
schaftsplan teilweise als Wohnbaufläche (W) und gemischte Baufläche (M) dargestellt [2]. Die Art
der baulichen Nutzung für das Plangebiet soll künftig als allgemeines Wohngebiet (WA) gemäß
BauNVO [16] festgesetzt werden.

Weiterhin sind innerhalb des Geltungsbereichs private Straßenverkehrsflächen und Stellplätze für die
Bewohner sowie eine an die Konrad-Adenauer-Straße anbindende öffentliche Straßenverkehrsfläche
zwischen Mohn- und Kornweg geplant.
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Das Plangebiet befindet sich in einer weitestgehend ebenerdigen topographischen Lage in einer
Höhe von ca. 284 m ü. NN. Die örtlichen Gegebenheiten sind aus dem Vorentwurf des Bebauungs-
plans in nachfolgender Abbildung ersichtlich.

Abbildung 1: Vorabzug zum Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans „Am Brückleins-
graben“ mit integriertem Grünordnungsplan (Quelle: Planungsgruppe Strunz Inge-
nieurgesellschaft mbH, Planstand: 03.04.2025)
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3.  Grundlagen

Als Plangrundlagen liegen insbesondere der Vorentwurf des vorhabenbezogenen Bebauungsplans
„Am Brückleinsgraben“ mit integriertem Grünordnungsplan [1] sowie Entwurfsskizzen zu Bebauungs-
varianten [22] und Grundrisskonzepte der Wohnungstypen [23] zugrunde.

Im Rahmen der Bauleitplanung sind für den Belang des Schallschutzes nach
§ 1 BauGB [3] insbesondere Planungsziele, Planungsleitlinien sowie Planungsgrundsätze zu beach-
ten.

Hauptziel der Bauleitplanung ist eine geordnete städtebauliche Entwicklung zu gewährleisten. Von
besonderer Bedeutung hierfür sind für die Belange des Schallschutzes das Gebot der planerischen
Konfliktbewältigung und das Trennungsgebot des § 50 BImSchG [4]:

Á Gebot der planerischen Konfliktbewältigung

Von der Planung hervorgerufene Schallschutzkonflikte sind im Grundsatz durch die Planung
selbst zu lösen und dürfen insoweit nicht auf ein nachfolgendes Verfahren verlagert werden.

Á Trennungsgebot

Nach § 50 BImSchG sind bei raumbedeutsamen Planungen (hierunter fällt auch die Bauleit-
planung) die für eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass
insbesondere schädliche Umwelteinwirkungen auf die ausschließlich oder überwiegend dem
Wohnen dienenden Gebiete so weit wie möglich vermieden werden.

Dieses Trennungsgebot ist Ausprägung des immissionsschutzrechtlichen Vorsorgeprinzips und
damit elementarer Grundsatz städtebaulicher Planung, dem insbesondere auch auf der Ebene
der Bebauungspläne durch eine nutzungsverträgliche Zuordnung der Flächen Rechnung zu
tragen ist.

3.1  Schallschutz im Städtebau

Mit Datum vom Juli 2023 liegen sowohl die DIN 18005 als auch das Beiblatt 1 zur DIN 18005 in
einer aktualisierten Fassung vor. Aufgrund des derzeit noch fehlenden Einführungsschreibens des Bay-
erischen Staatsministeriums des Innern zu deren Anwendung in der Bauleitplanung wird im vorliegen-
den Fall die DIN 18005 mit deren Beiblatt 1 in der ursprünglichen Fassung angewandt.

Demnach ist Grundlage zur Ermittlung und Beurteilung der Schallimmissionen im Rahmen der städte-
baulichen Planung die mit der Bekanntmachung Nr. II B 8-4641.1-001/87 [5] des Bayerischen
Staatsministeriums des Innern eingeführte DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Städtebau [6] mit dem
zugehörigen Beiblatt 1 [7]. Wenngleich die Bekanntmachung auf die datierte Fassung der Norm aus
dem Jahr 1987 verweist, wird im Weiteren auf die aktuelle Fassung der Norm aus dem Jahr 2002
Bezug genommen. Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 Teil 1 [7] als Maßstab für
die Beurteilung der festgestellten Lärmimmissionen beziehen sich auf den Rand der Bauflächen und



Möhler + Partner Ingenieure GmbH Bericht 090-01845_01 Seite 12 von 35

sind ein in der Planung zu berücksichtigendes Ziel, von dem im Rahmen der städtebaulichen Abwä-
gung im Einzelfall nach oben (jedenfalls bei Verkehrslärmeinwirkungen) und unten abgewichen wer-
den kann.

Die Orientierungswerte des Beiblatts 1 zur DIN 18005 Teil 1 betragen:

„a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhaus-
gebieten, Ferienhausgebieten
tags  50 dB(A)
nachts  40 dB(A) bzw.  35 dB(A).

b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungs-
gebieten (WS) und Campingplatzgebieten
tags  55 dB(A)
nachts  45 dB(A) bzw.  40 dB(A).

c) Bei Friedhöfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen
tags und nachts 55 dB(A).

d) Bei besonderen Wohngebieten (WB)
tags  60 dB(A)
nachts  45 dB(A) bzw.  40 dB(A).

e) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (MI)
tags  60 dB(A)
nachts  50 dB(A) bzw.  45 dB(A).

f) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE)
tags  65 dB(A)
nachts  55 dB(A) bzw.  50 dB(A).

g) Bei sonstigen Sondergebieten, soweit sie schutzbedürftig
sind, je nach Nutzungsart
tags  45 bis 65 dB(A)
nachts  35 bis 65 dB(A).

[...]
Bei zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere für Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlärm sowie für Ge-
räusche von vergleichbaren öffentlichen Betrieben gelten.

[...]
Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe,
Freizeitlärm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu unterschiedlichen Arten von Ge-
räuschquellen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.“

Nach der DIN 18005 werden die unterschiedlichen Schallquellen (Straßenverkehr, Schienenver-
kehr, gewerbliche Anlagen, Sport- und Freizeitanlagen usw.) nach den jeweils einschlägigen Vor-
schriften ermittelt und beurteilt.
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3.2  Verkehrsgeräusche

Die Schallemissionen und -immissionen des Straßenverkehrs sind nach der DIN 18005 [6] nach den
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen – RLS 90 [8] zu ermitteln und nach Beiblatt 1 der
DIN 18005 [7] zu beurteilen.

Anmerkung: Mit Datum vom 01. März 2021 wurde mit der zweiten Verordnung zur Änderung der
Sechzehnten Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung – 16. BImSchV) vom 04. November 2020 die RLS-19 (Richtlinien für den Lärm-
schutz an Straßen – Ausgabe 2019) eingeführt. Diese Richtlinie sieht eine differenziertere Berech-
nung des Beurteilungspegels für Straßen als die bisher gültige RLS-90 [8] vor. Im Rahmen der Bau-
leitplanung wird dabei die RLS-19 [9] als Stand der Technik angewendet, obwohl in der DIN 18005
formal weiterhin auf die bisher gültige RLS-90 verwiesen wird.

Überschreitungen der Orientierungswerte nach Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 [7] können bei Ver-
kehrsgeräuschen als Ergebnis einer sachgerechten Abwägung unterschiedlicher Belange hingenom-
men werden, wenn gesunde Wohn- und ggf. Arbeitsverhältnisse gewährleistet bleiben. Als gewichti-
ges Indiz für das Vorliegen gesunder Wohn- und ggf. Arbeitsverhältnisse können die höheren Immis-
sionsgrenzwerte der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV [12]) herangezogen werden. Der
unmittelbare Anwendungsbereich der 16. BImSchV ist der Neubau oder die wesentliche Änderung
von öffentlichen Straßen oder von Schienenwegen (Eisen-/Straßenbahnen). Sie findet keine Anwen-
dung, wenn an einen bestehenden Verkehrsweg eine Wohnbebauung „herangeplant“ wird. Gleich-
wohl werden die Anforderungen der 16. BImSchV auch im Rahmen der Bauleitplanung (hilfsweise)
herangezogen, da in der 16. BImSchV festgelegt ist, bis zu welcher Grenze Verkehrsgeräusche ent-
schädigungslos hinzunehmen sind. Im Rahmen der Abwägung (mit sonstigen Belangen) ist es deshalb
grundsätzlich möglich, den Orientierungswert der DIN 18005 bis zu den Immissionsgrenzwerten der
Verkehrslärmschutzverordnung (ohne weitergehende Schutzvorkehrungen) zu überschreiten. Die
Maßstäbe der 16. BImSchV werden regelmäßig für eine Abwägung der Belange des Schallschutzes
herangezogen. Das Überschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV kann in der Regel nur
bei Ausschöpfen der Maßnahmen des aktiven und passiven Schallschutzes hingenommen werden.

Nach 16. BImSchV gilt:

„§ 1 Anwendungsbereich

(1) Die Verordnung gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienenwegen
der Eisenbahnen und Straßenbahnen (Straßen- und Schienenwege).

(2) Die Änderung ist wesentlich, wenn

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienen-
weg um ein oder mehrere durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder

2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg aus-
gehenden Verkehrslärms um mindestens 3 Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60
Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird.

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden
Verkehrslärms von mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen baulichen
Eingriff erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten.“
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Nach § 2 der 16. BImSchV gelten folgende Immissionsgrenzwerte:

„   Tag Nacht

1. an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen und Altenheimen

   57 Dezibel (A) 47 Dezibel (A)

2. in reinen und allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

   59 Dezibel (A) 49 Dezibel (A)

3. in Kerngebieten, Dorfgebieten, Mischgebieten und Urbanen Gebieten

   64 Dezibel (A) 54 Dezibel (A)

4. in Gewerbegebieten

   69 Dezibel (A) 59 Dezibel (A).”

Die Rechtsprechung hat keine verbindlichen Werte für eine Gesundheitsgefährdung festgelegt. Hilfs-
weise können die Richtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der Baulast des
Bundes (VLärmSchR 97) [17] zur Orientierung herangezogen werden. Bei Überschreitung der dort
festgelegten, gebietsabhängigen Grenzwerte kommt ggf. die Anerkennung von Ansprüchen aus dem
Grundrechtschutz auf körperliche Unversehrtheit in Betracht. Der Bereich einer Gesundheitsgefähr-
dung liegt bei 70 bis 75 dB(A) tags und 60 bis 65 dB(A) nachts. In einer Entscheidung hat der
7. Senat des BVerwG [18] in der Urteilsbegründung ausdrücklich eine „in der höchstrichterlichen
Rechtsprechung entwickelte grundrechtliche Zumutbarkeitsschwelle von 70 dB(A) tags und 60 dB(A)
nachts“ thematisiert.

3.3  Anlagengeräusche

Beurteilungspegel im Einwirkungsbereich von gewerblichen Anlagen werden nach der TA Lärm [13]
in Verbindung mit der DIN ISO 9613-2 [14] berechnet und beurteilt. Die Orientierungswerte der
DIN 18005 für Gewerbelärmeinwirkungen entsprechen hinsichtlich ihrer Zahlenwerte überwiegend
den Immissionsrichtwerten der TA Lärm. Überschreitungen können, anders als bei Verkehrslärmein-
wirkungen, nicht mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden. Die Beurteilung der
Schallimmissionen ergibt sich aus der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) in der
Fassung vom August 1998 (geändert durch die Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017).

Es gelten folgende Immissionsrichtwerte:

„a) in Industriegebieten    70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten

    tags  65 dB(A)

    nachts  50 dB(A)

c) in urbanen Gebieten

    tags  63 dB(A)

    nachts  45 dB(A)

d) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

    tags  60 dB(A)

    nachts  45 dB(A)
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e) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

    tags  55 dB(A)

    nachts  40 dB(A)

f) in reinen Wohngebieten

    tags  50 dB(A)

    nachts  35 dB(A)

g) in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten

    tags  45 dB(A)

    nachts  35 dB(A)

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht
um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.

Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf folgende Zeiten:

1. tags   06.00 – 22.00 Uhr

2. nachts   22.00 – 06.00 Uhr

Zuschlag für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit

Für folgende Zeiten ist in Gebieten der Kategorie e bis g (siehe Immissionsrichtwerte) bei der Ermittlung des Beurteilungspe-
gels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen durch einen Zuschlag zu berücksichtigen:

1. an Werktagen   06.00 – 07.00 Uhr

    20.00 – 22.00 Uhr

2. an Sonn- und Feiertagen  06.00 – 09.00 Uhr

    13.00 – 15.00 Uhr

    20.00 – 22.00 Uhr

Der Zuschlag beträgt 6 dB.“

Die Immissionsrichtwerte gelten während des Tages für eine Beurteilungszeit von 16 Stunden. Maß-
gebend für die Beurteilung während der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem höchsten Beurtei-
lungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beiträgt (sog. lauteste Nachtstunde).

Die Berechnungen werden mit dem EDV-Programm IMMI 2023 [19] durchgeführt.
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4.  Maßgebliche Immissionsorte in der Nachbarschaft und deren Schutzwürdigkeit

Die Einstufung zur Art der baulichen Nutzung der Nachbarschaft ergibt sich in erster Linie aus den
Festsetzungen in Bebauungsplänen. Sind keine Bebauungspläne vorhanden, so ist von der tatsächli-
chen baulichen Nutzung unter Berücksichtigung der vorgesehenen baulichen Entwicklung des Ge-
biets auszugehen. Die Schutzbedürftigkeit nach der anzuwendenden Verordnung oder Verwaltungs-
vorschrift berücksichtigt Baugebietstypen, die sich an den Gebietskategorien der Baunutzungsverord-
nung [16] orientieren.

Die nächstgelegene schutzbedürftige Bebauung befindet sich im vorliegenden Fall nördlich des Plan-
gebiets und ist nicht planungsrechtlich gesichert. Die Einstufung der Schutzbedürftigkeit erfolgt dem-
zufolge aufgrund der tatsächlichen Nutzung unter Berücksichtigung der Darstellungen im Flächennut-
zungsplan [2] und weitergehender Angaben der Stadt Lichtenfels [21].

Als maßgebliche Immissionsorte werden die in nachfolgender Tabelle aufgeführten nächstgelegenen
schutzbedürftigen Gebäude in unmittelbarer Nähe zum Plangebiet untersucht, deren genaue Lage
den Übersichtslageplänen in der Anlage 1 entnommen werden kann.

Tabelle 1: Immissionsorte und deren Schutzbedürftigkeit

IO Straße Flur-Nr. Nutzung
BauNVO

Begründung Einstufung

IO-1 Mohnweg 10 1381/3 WA tatsächliche Nutzung und An-
gaben der Stadt Lichtenfels

IO-2 Mohnweg 7 1378 WA

IO-3 Kornweg 10 1376/1 WA

IO-4 Kornweg 7 1375/7 WA

Die maßgeblichen Immissionsorte liegen nach A.1.3 der TA Lärm [13] bei bebauten Flächen 0,5 m
außerhalb vor der Mitte der geöffneten Fenster schutzbedürftiger Räume nach DIN 4109 [15] bzw.
bei unbebauten Flächen, an dem am stärksten betroffenen Rand der Fläche, wo nach dem Bau- und
Planungsrecht Gebäude mit schutzbedürftigen Räumen erstellt werden dürfen.
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5.  Verkehrsgeräusche

Relevante Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet gehen vorrangig vom Straßenverkehr der südöstlich
vom Plangebiet verlaufenden Bundesstraße B173 aus.

Weiterhin werden die Verkehrsgeräusche auf die bestehende Nachbarschaft aufgrund des Neubaus
von Verkehrsflächen im Plangebiet untersucht.

5.1  Verkehrsgeräusche durch Neubau von Verkehrsflächen

In Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplans kommt es zum Neubau von öffentlichen
Verkehrsflächen, die demzufolge auf der Grundlage der §§ 41 – 43 BImSchG [4] und der Verkehrs-
lärmschutzverordnung (16. BImSchV) [12] zu untersuchen sind.

5.1.1  Schallemissionen

Zur Erschließung des Plangebiets wird eine an die Konrad-Adenauer-Straße anbindende Verbin-
dungsstraße (Planstraße) zwischen Mohn- und Kornweg neu gebaut.

Das Verkehrsaufkommen auf der Planstraße wird auf Grundlage der Anhaltswerte für oberirdische
Stellplätze an Wohnanlagen [24] mit einer Bewegungshäufigkeit von 0,4/0,05 Tag/Nacht pro Stell-
platz und Stunde für 115 Stellplätze (einschließlich der möglichen Parkplatzerweiterung) innerhalb
des Planvorhabens abgeschätzt.

Anmerkung: Zur Berücksichtigung eines möglichen weitergehenden Ziel- und Quellverkehrs durch die
angrenzenden bestehenden Wohngebäude entlang des Mohnwegs werden die ermittelten Verkehrs-
zahlen aufgrund des Plangebiets um einen Faktor 2 erhöht.

Die nachstehende Tabelle zeigt die den Berechnungen zugrunde liegenden Eingabedaten für die
Verkehrsstärke M (Tag/Nacht), den Anteil des Schwerlastverkehrs p bzw. die zulässige Höchstge-
schwindigkeit v sowie die daraus resultierenden längenbezogenen Schallleistungspegel Lw‘ der zu
betrachtenden Straßen.

Tabelle 2: Schallemissionen des Straßenverkehrs nach RLS-19 – Neubau von Verkehrsflächen

Straße M
[Kfz/h]

Lkw-Anteil
[%]

v
[km/h]

DSD,SDT,FzG

[dB]
Lw’

[dB(A)]

Tag Nacht

Tag Nacht p1 p2 p1 p2 Pkw Lkw Pkw Lkw Tag Nacht

Planstraße 92,0 11,5 0,0 0,0 0,0 0,0 50 50 - - 73,1 64,1

M [Kfz/h]: Maßgebende Verkehrsstärke (Tag/Nacht)
p1/p2 [%]: Maßgebender Anteil des Schwerlastverkehrs (Lkw1/Lkw2) für Tag und Nacht
v [km/h]: Zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw bzw. Lkw
DSD,SDT,FZG [dB(A)]: Korrektur für unterschiedliche Straßendeckschichten nach Tabelle 4a der RLS-19
Lw‘ [dB(A)]: Längenbezogener Schallleistungspegel (Tag/Nacht)

Die Längsneigungskorrektur DLN wird aus den z-Koordinaten des digitalen Geländemodells ermittelt.
Die vollständigen Eingabedaten sind in Anlage 2 dokumentiert.
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5.1.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den Schallemissionen werden die Schallimmissionen in der Nachbarschaft durch den
Neubau der Verkehrsflächen im Plangebiet nach RLS-19 [9] ermittelt. Die berechneten Beurteilungs-
pegel gelten für leichten Wind vom Verkehrsweg zum Immissionsort und Temperaturinversion (Mit-
windsituation). Bei anderen Witterungsbedingungen und in Abständen von etwa über 100 m können
deutlich niedrigere Schallpegel auftreten.

In nachfolgender Tabelle sind die Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten in der
bestehenden Nachbarschaft am Tag und in der Nacht ersichtlich.

Tabelle 3: Beurteilungspegel durch den Neubau von Verkehrsflächen im Plangebiet an relevan-
ten Immissionsorten in der Nachbarschaft

Immissionsort
(Schutzwürdigkeit)

Gebäu-
deseite

Geschoss Immissionsgrenzwert nach
16. BImSchV

[dB(A)]

Beurteilungspegel
[dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht

IO-1(WA) Süd/Ost OG1 59 49 51,5 42,5

IO-2 (WA) Süd/Ost EG 59 49 56,9 47,9

IO-3 (WA) Süd/West OG1 59 49 55,3 46,3

IO-4 (WA) West OG1 59 49 51,8 42,8

Die Beurteilungspegel infolge des Neubaus von Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets halten
demzufolge an der bestehenden schutzbedürftigen Nachbarschaft die heranzuziehenden Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV ein. Aus dem Neubau von Verkehrsflächen entsteht somit kein Anspruch
auf Schallschutzmaßnahmen nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV).

Anmerkung: Die Baugrenzen innerhalb des Plangebiets weisen einen Abstand von mindestens 24 m
zur Straßengradiente der Planstraße auf. Insofern ergeben sich auch an den Plangebäuden durch
die Planstraße Beurteilungspegel unterhalb der heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte der
16. BImSchV.

Anmerkung: Auftragsgemäß wurden nur die verkehrlichen Auswirkungen auf die Nachbarschaft
durch den Neubau öffentlicher Verkehrsflächen untersucht. Aus dem planinduzierten Ziel- und Quell-
verkehr auf bestehenden öffentlichen Verkehrsflächen lassen sich jedoch nach den Maßgaben der
Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) ebenfalls keine weitergehenden Belange in der beste-
henden schutzbedürftigen Nachbarschaft ableiten, da weder eine Pegelerhöhung um mehr als
2 dB(A) oberhalb der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV noch eine weitere Erhöhung der Beur-
teilungspegel ab der eigentumsrechtlichen Zumutbarkeitsschwelle von 70/60 dB(A) Tag/Nacht und
somit keine wesentliche Änderung nach dem Regelungsregime der 16. BImSchV zu erwarten ist.
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5.2  Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet

Das Plangebiet liegt unmittelbar nordwestlich der Bundesstraße B173, von der relevante Straßenver-
kehrsgeräusche auf das Plangebiet einwirken können.

5.2.1  Schallemissionen

Die Verkehrsmengenangaben einschließlich Lkw- Anteil (p1 und p2) sowie Angaben zu den Straßen-
deckschichten für die Bundesstraße B173 werden dem Bayerischen Straßeninformationsdienst
BAYSIS entnommen [20]. Um dem üblichen Planungshorizont eines Bebauungsplans Rechnung zu
tragen, werden die vorhandenen Verkehrszahlen der Bundesstraße aus dem Jahr 2019 auf das Jahr
2035 extrapoliert, wobei der Zeitbereich von 2022 auf 2035 in Anlehnung an Bild A.1 der
RAS-Q96 [10] durch Ansatz eines jährlichen Zuwachses von 1 % berücksichtigt wurde.

Die nachstehende Tabelle zeigt die den Berechnungen zugrunde liegenden Eingabedaten für die
Verkehrsstärke M (Tag/Nacht), den Anteil des Schwerlastverkehrs p bzw. die zulässige Höchstge-
schwindigkeit v sowie der daraus resultierende längenbezogenen Schallleistungspegel Lw‘ der zu be-
trachtenden Straßen im Bezugsjahr 2035 für die Bundesstraße B173 sowie die Korrekturwerte
DSD,SDT,FzG für akustisch wirksame Straßendeckschichten.

Tabelle 4: Schallemissionen des Straßenverkehrs nach RLS-19, Bezugsjahr 2035

Straße M
[Kfz/h]

Lkw-Anteil
[%]

v
[km/h]

DSD,SDT,FzG

[dB]
Lw’

[dB(A)]

Tag Nacht

Tag Nacht p1 p2 p1 p2 Pkw Lkw Pkw Lkw Tag Nacht

B173 1375 240 2,4 4,8 3,0 10,1 120 80 -5,5 -5,4 88,4 80,8
M [Kfz/h]: Maßgebende Verkehrsstärke (Tag/Nacht)
p1/p2 [%]: Maßgebender Anteil des Schwerlastverkehrs (Lkw1/Lkw2) für Tag und Nacht
v [km/h]: Zulässige Höchstgeschwindigkeit für Pkw bzw. Lkw
DSD,SDT,FZG [dB(A)]: Korrektur für unterschiedliche Straßendeckschichten nach Tabelle 4a der RLS-19
Lw‘ [dB(A)]: Längenbezogener Schallleistungspegel (Tag/Nacht)

Die Längsneigungskorrektur DLN wird aus den z-Koordinaten des digitalen Geländemodells ermittelt.
Die vollständigen Eingabedaten sind in Anlage 2 dokumentiert.

5.2.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Ausgehend von den oben beschriebenen Schallemissionsansätzen werden unter Berücksichtigung
der bestehenden aktiven Schallschutzmaßnahmen an der Bundesstraße B173 die Schallimmissionen
durch Ausbreitungsberechnung für die Straßenverkehrsgeräusche nach RLS-19 [9] ermittelt. Die be-
rechneten Beurteilungspegel gelten für leichten Wind vom Verkehrsweg zum Immissionsort und Tem-
peraturinversion (Mitwindsituation). Bei anderen Witterungsbedingungen und in Abständen von etwa
über 100 m können deutlich niedrigere Schallpegel auftreten.
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Die berechneten Schallimmissionen der Verkehrsgeräusche im Plangebiet am Tag (6.00–22.00 Uhr)
sind für eine Aufpunkthöhe von h = 2 m über Gelände in nachfolgender Abbildung flächenhaft dar-
gestellt:

Abbildung 2: Rasterlärmkarte – freie Schallausbreitung, Beurteilungszeitraum Tag,
Aufpunkthöhe h = 2 m über Gelände

Die Berechnungsergebnisse für den Beurteilungszeitraum Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) zeigen, dass im
ebenerdigen Außenwohnbereich einschließlich Spielplätzen und gemeinschaftlichen Grünflächen die
Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche im ungünstigsten Fall bis zu 55 dB(A) betragen. Demzu-
folge werden die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete im gesamten
ebenerdigen Außenwohnbereich eingehalten.

In der Nacht (22:00 – 6:00 Uhr) entsteht für die Außenwohnbereiche keine Betroffenheit. Für den
ebenerdigen Außenwohnbereich ergeben sich demnach keine weitergehenden immissionsschutz-
rechtlich zu beachtenden Belange.
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Die berechneten Schallimmissionen der Verkehrsgeräusche an den Fassaden der Plangebäude im
Erdgeschoss und obersten Geschoss (OG4) sind als Einzelpunktberechnungen für den Tag und die
Nacht in nachfolgender Abbildung dargestellt.

Beurteilungszeitraum Tag Beurteilungszeitraum Nacht

Erdgeschoss

4. Obergeschoss

Tabelle 5: Verkehrsgeräusche – stockwerks- und fassadenscharfe Immissionspegel für das Erd-
geschoss bzw. oberstes Geschoss

Die Berechnungen der auf das Plangebiet einwirkenden Verkehrsgeräusche zeigen folgende Ergeb-
nisse:

Á An den Fassaden der Plangebäude können Beurteilungspegel bis zu 59/51 dB(A) Tag/Nacht
auftreten. Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von
55/45 dB(A) Tag/Nacht werden damit um bis 4/6 dB(A) überschritten.
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Á Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005 treten aufgrund der räumlichen
Nähe zur Bundesstraße B173 insbesondere an den straßenzugewandten Südseiten sowie teil-
weise den flankierenden Gebäudeseiten der straßennahen Plangebäude Nr. 4 und 5 in den
Obergeschossen auf.

Á An den weiteren Plangebäuden (Nr. 1 – 3) werden die Orientierungswerte der DIN 18005
regelmäßig eingehalten, wobei in der Nacht an der Südseite von Plangebäude Nr. 3 im
4. Obergeschoss lediglich geringfügige Überschreitungen bis zu 1 dB(A) auftreten können.

Zusammenfassend werden die Orientierungswerte der DIN 18005 an den Plangebäuden
Nr. 1 bis 3 sowohl am Tag als auch in der Nacht grundsätzlich eingehalten. Aufgrund der Nähe zur
Bundesstraße B173 werden die Orientierungswerte der DIN 18005 an den straßenzugewandten
Südseiten sowie teilweise den flankierenden Gebäudeseiten der bundesstraßennahen Plangebäude
Nr. 4 und 5 in den Obergeschossen bis zu 4/6 dB(A) Tag/Nacht überschritten.

5.3  Abwägung von Schallschutzmaßnahmen und Lösungsvorschlägen

Durch die Verkehrsgeräusche der Straße treten insbesondere in der Nacht relevante Beurteilungspe-
gel oberhalb der Orientierungswerte der DIN 18005 an den bundesstraßennahen Plangebäuden
Nr. 4 und 5 auf.

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 können Überschreitungen der Orientierungswerte des
Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden, wobei
im Regelfall eine Überschreitung bis zu den Immissionsgrenzwerten der 16. BImSchV als Abwägungs-
spielraum herangezogen werden kann, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen.
Unterstellt man in der Bauleitplanung einen gemeindlichen Abwägungsspielraum bis zu den Immissi-
onsgrenzwerten der 16. BImSchV von 59/49 dB(A) Tag/Nacht für allgemeine Wohngebiete (WA),
sind die Bereiche mit höheren Überschreitungen einer weiterführenden Betrachtung zu unterziehen.
Es sind Schallschutzmaßnahmen zu diskutieren, so dass in den betroffenen Bereichen gesunde Wohn-
und Arbeitsverhältnisse hergestellt werden können.

In der folgenden Abbildung sind die relevanten nächtlichen Konfliktpegel mit Überschreitung der Ori-
entierungswerte der DIN 18005, der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohn-
gebiete (WA) sowie gesundheitsgefährdender Verkehrslärmpegel (vgl. Abschnitt 3) stockwerks- und
fassadenscharf dargestellt (nachts: 45  49  60 dB(A)).
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1. Obergeschoss 2. Obergeschoss

3. Obergeschoss 4. Obergeschoss

Abbildung 3: Konfliktpegel durch Verkehrsgeräusche in den Obergeschossen der
Plangebäude im Beurteilungszeitraum Nacht

Es zeigt sich, dass im Plangebiet innerhalb der Baugrenzen keine gesundheitsgefährdenden Pegel
(70/60 dB(A) Tag/Nacht) auftreten.

An den straßenzugewandten Südseiten sowie teilweise den flankierenden Gebäudeseiten der Plan-
gebäude Nr. 4 und 5 in räumlicher Nähe zur Bundesstraße B 173 können die Orientierungswerte
der DIN 18005 in den Obergeschossen sowohl am Tag als auch insbesondere in der Nacht über-
schritten werden.

Die hilfsweise heranzuziehenden Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV für allgemeine Wohnge-
biete (WA) von 59/49 dB(A) tags/nachts werden an den Plangebäuden am Tag und in der Nacht
grundsätzlich eingehalten, wobei in der Nacht an den Süd- sowie teilweise den Ostseiten der besag-
ten Plangebäude im 4. Obergeschoss Überschreitungen bis zu 2 dB(A) auftreten können.
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Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbauteilen (Wände, Fens-
ter usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ [15] erge-
ben. In das Verfahren der DIN 4109 vom Januar 2018 geht neben dem Tagespegel insbesondere
bei Wohnnutzungen zum Schutz des Nachtschlafes auch der Nachtpegel mit ein, wenn die Differenz
zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt, bzw. es wird ggf. die Maximalpegelbelas-
tung angesetzt. Im Bauvollzug sind die (Mindest-)Anforderungen der bauaufsichtlich eingeführten gül-
tigen Fassung der DIN 4109 zu beachten.

Jedoch sind an den bundesstraßennahen Plangebäuden (Nr. 4 und 5) mit Überschreitungen der Im-
missionsgrenzwerte der 16. BImSchV teilweise weitergehende aktive und/oder passive Schallschutz-
maßnahmen zu treffen, die über die Mindestanforderungen zum Schallschutz von Außenbauteilen
nach DIN 4109 hinausgehen.

Im Weiteren werden demzufolge zunächst aktive Schallschutzmaßnahmen und im Weiteren passive
Schallschutzmaßnahmen geprüft, um in den betroffenen Bereichen gesunde Wohn- und Arbeitsver-
hältnisse herzustellen.

1. Abrücken schutzbedürftiger Wohnnutzungen von den angrenzenden Verkehrswegen

Unter Beachtung des Trennungsgebots nach § 50 BImSchG [4] und hier der Trennung konfligierender
Nutzungen kann die Höhe der Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche durch ein Abrücken
schutzbedürftiger Nutzungen von den angrenzenden Verkehrswegen grundsätzlich reduziert wer-
den. Durch ein vernünftiges Abrücken kann zwar die Höhe der Beurteilungspegel reduziert werden,
wobei jedoch eine vollständige Konfliktvermeidung nicht erreicht werden kann.

Anmerkung: Im Rahmen schalltechnischer Machbarkeitsuntersuchungen wurden diverse Bebauungs-
varianten geprüft und in Abwägung weitergehender Belange des Wohnungsbaus die gegenständli-
che Bebauungsvariante E2f [22] weiterverfolgt. Zur Verringerung der Beurteilungspegel um
DL @ 2 dB(A) an den bundesstraßennahen Plangebäuden wäre ein weiteres Abrücken von der Bun-
desstraße B173 um mehr als 20 m erforderlich, das im vorliegenden Fall aufgrund des Geltungsbe-
reichs des Plangebiets als nicht praktikabel erscheint.
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2. Aktive Schallschutzmaßnahmen an den Verkehrswegen

Ursächlich für die Höhe der Beurteilungspegel sind vorrangig die Verkehrsgeräusche der vorhande-
nen Straßenwege.

Im Bereich des Plangebiets sind an der Bundesstraße bereits umfangreiche aktive Schallschutzmaß-
nahmen in Form einer Straßendeckschicht mit akustischen Eigenschaften und Schallschutzanlagen
vorhanden. Weitergehende aktive Schallschutzmaßnahmen auf der Bundesstraße als die bereits vor-
handenen Schallschutzmaßnahmen sind im vorliegenden Fall somit nicht zielführend bzw. verhältnis-
mäßig.

Insofern werden demzufolge weitergehende aktive Schallschutzmaßnahmen an den Verkehrswegen,
auch aufgrund der notwendigen Beteiligung des zuständigen Straßenbaulastträgers, gegenwärtig
nicht weiterverfolgt.

3. Architektonische Selbsthilfe durch Grundrissorientierung bzw. baulich-technische Schallschutzkon-
struktionen

Mit dem Gebot einer gerechten Abwägung kann es im Rahmen der Bauleitplanung auch (noch) ver-
einbar sein, Wohngebäude an der dem Lärm zugewandten Seite des Baugebiets Außenpegeln aus-
zusetzen, die deutlich über den Orientierungswerten der DIN 18005 liegen, wenn durch eine ent-
sprechende Anordnung der Räume und die Verwendung schallschützender Außenbauteile jedenfalls
im Innern der Gebäude angemessener Schallschutz gewährleistet ist und außerdem darauf geachtet
wird, dass auf der lärmabgewandten Seite des Grundstücks geeignete geschützte Außenwohnberei-
che geschaffen werden [11].

Wie die vorstehenden Abbildungen zeigen, werden die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV re-
gelmäßig zwar eingehalten, im Nachtzeitraum im 4. Obergeschoss der bundesstraßennahen Plan-
gebäude (Nr. 4 und 5) teilweise jedoch auch überschritten.

Während der Nacht, in der Stoßlüftung nicht möglich ist, muss eine Belüftung von Wohnräumen auch
bei geschlossenen Fenstern möglich sein, wenn die Höhe des Außenlärmpegels ein zumindest teilwei-
ses Öffnen der Fenster unmöglich macht. Störungen der Nachtruhe können bei Beurteilungspegeln
> 49 dB(A) nachts nicht ausgeschlossen werden. Da die Schalldämmung der Außenbauteile nur wirk-
sam ist, solange die Fenster geschlossen sind, sind bei der Anordnung von Fenstern schutzbedürftiger
Aufenthaltsräume in den Bereichen mit Verkehrslärmpegeln von mehr als 49 dB(A) in der Nacht fens-
terunabhängige (schallgedämmte) Lüftungsmöglichkeiten o. Ä. vorzusehen. Ausnahmen sind zulässig,
wenn die betroffenen Räume über ein weiteres Fenster an einer dem Verkehrslärm abgewandten
Gebäudeseite (mit Beurteilungspegeln  49 dB(A) in der Nacht) belüftet werden können.
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Für verbleibende Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV im 4. Obergeschoss
der bundesstraßennahen Plangebäude (Nr. 4 und 5) werden folgende Schallschutzmaßnahmen vor-
geschlagen:

1. Auf Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV muss durch Grundrissorientie-
rung schutzbedürftiger Aufenthaltsräume nach DIN 4109 an die den Verkehrswegen abgewand-
ten bzw. flankierenden Gebäudefassaden reagiert werden. Ist dies aus Gründen der Grundriss-
gestaltung nicht generell möglich, sind bei der Anordnung von Fenstern schutzbedürftiger Aufent-
haltsräume in den Bereichen mit Verkehrslärmpegeln von mehr als 49 dB(A) in der Nacht fens-
terunabhängige (schallgedämmte) Lüftungsmöglichkeiten o. Ä. vorzusehen.

2. Auf den Ausschluss von Fenstern bzw. die Errichtung von Schallschutzkonstruktionen kann zudem
verzichtet werden, wenn der betroffene Aufenthaltsraum über ein weiteres Fenster mit Verkehrs-
lärmpegeln bis zu 59/49 dB(A) Tag/Nacht im allgemeinen Wohngebiet (WA) verfügt (durch-
gesteckte Räume).

Schallschutz für Außenwohnbereiche:

Die baulichen Schallschutzmaßnahmen zielen auf die Innenpegel von Aufenthaltsräumen in Gebäu-
den ab. Für den Schallschutz von Außenwohnbereichen mit Aufenthaltsqualität (Privatgärten, Terras-
sen, Balkone o. Ä.) ergeben sich innerhalb der Baugrenzen im ebenerdigen Außenwohnbereich Be-
urteilungspegel bis 55 dB(A) sowie in den Obergeschossen bis 59 dB(A) am Tag, so dass bereits
teilweise die heranzuziehenden Orientierungswerte der DIN 18005 bzw. zumindest die Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV eingehalten werden.

In der Nacht (22:00 – 6:00 Uhr) entsteht für die Außenwohnbereiche keine Betroffenheit.

6.  Anlagengeräusche

6.1  Anlagengeräusche auf das Plangebiet

Relevante Anlagengeräusche auf das Plangebiet können sich insbesondere durch das Glockengeläut
der Pfarrkirche der „Heiligen Familie“ in östlicher Nachbarschaft ergeben. Während das liturgische
Geläut als Teil der Religionsausübung regelmäßig als sozialadäquat einzustufen ist, sind für das Läu-
ten zu weltlichen Zwecken, wie den sogenannten Stundenschlag, regelmäßig die Anforderungen der
TA Lärm zu berücksichtigen.

Die Pfarrkirche ist dahingehend durch bestehende Wohnnutzungen in unmittelbarer Nähe, insbeson-
dere der „Konrad-Adenauer-Straße 23“ mit einem Abstand von ca. 35 m zum Glockenturm, bereits
in ihrer Emissionsausübung eingeschränkt. Die Baugrenzen im Plangebiet befinden sich in einem Ab-
stand von mindestens 50 m zum Glockenturm, so dass durch das Planvorhaben keine weitergehen-
den zu beachtenden Belange zu berücksichtigen sind.
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Weitere aus schalltechnischer Sicht tatsächliche oder planungsrechtlich relevante gewerbliche Anla-
gen konnten nicht festgestellt werden bzw. können aufgrund der Entfernung zu den vorgesehenen
Grenzen des Plangebiets vernachlässigt werden oder werden aufgrund der vorhandenen Bebau-
ungsstruktur wiederum bereits in deren Emissionsausübung ausreichend eingeschränkt und bleiben
bei den weiteren Untersuchungen unberücksichtigt.

6.2  Auswirkungen der Planung auf die Nachbarschaft

Im vorliegenden Fall können sich aufgrund der oberirdischen Stellplätze relevante Auswirkungen auf
die Nachbarschaft ergeben.

Für den ruhenden Verkehr sind in der aktuellen Planung [1] insgesamt 115 oberirdische Stellplätze
(einschließlich der Erweiterungsmöglichkeit) geplant, wobei aufgrund der Ergebnisse der bisherigen
schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner Ingenieure GmbH vom 12.09.2024 [28]) aus
Gründen des Schallschutzes für die Stellplätze 1 bis 34 an der nördlichen Grenze des Plangebiets
bereits dreiseitig geschlossene Carport-Lösungen vorgesehen werden.

Bei Stellplätzen von Wohnanlagen handelt es sich nicht um Anlagen im Sinne der TA Lärm. Für die
Beurteilung von Parkplatzimmissionen bei Wohnnutzungen liegt derzeit kein technisches Regelwerk
vor. Grundsätzlich sind Immissionen durch Garagen und Stellplätze, deren Zahl dem durch die zuge-
lassene Wohnnutzung verursachten Bedarf entspricht, auch in einem Wohngebiet hinzunehmen, da
sie zu den üblichen Alltagserscheinungen in Wohngebieten gehören (vgl. hierzu [24]). Dennoch sollte
die Beurteilungsmethodik der TA Lärm für eine Optimierung der Planung aus schalltechnischer Sicht
herangezogen werden.

6.2.1  Schallemissionen

Die vollständigen Eingabedaten und Schallemissionsansätze für die jeweiligen Stellplätze und Fahr-
wege können der Anlage 2 entnommen werden. Die genaue Lage der einzelnen Schallquellen ist
aus dem Schallquellenplan in Anlage 1 ersichtlich.

Die schalltechnische Modellierung für die Stellplätze erfolgt nach dem getrennten Verfahren der Park-
platzlärmstudie [24], da es hierdurch nicht zu einem relevanten Parksuchverkehr kommt. Detaillierte
Angaben zu Bewegungshäufigkeiten liegen nicht vor, so dass im vorliegenden Fall auf die Anhalts-
werte nach Tab. 33 der Parkplatzlärmstudie für oberirdische Stellplätze von Wohnanlagen mit
N = 0,4/0,15 Bewegungen pro Stunde und Stellplatz (Zeitraum Tag/lauteste Nachtstunde) zurück-
gegriffen wird. Als Fahrbahnoberfläche wird von Betonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm ausgegangen.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die jeweiligen Schallleistungspegel durch die Pkw-Stellplätze im
Freibereich (Stellplätze 35-115) dargestellt.

Tabelle 6: Schallemissionen der Pkw-Stellplätze im Freibereich nach dem getrennten Verfahren
der Parkplatzlärmstudie

Fläche
Anzahl
Stell-

plätze n

Bewegungen pro Stellplatz
und Std. N

Zuschläge
[dB(A)]

Schallleistungspegel LWA

[dB(A)]

tags nachts KPA KI tags nachts

Stellplätze Nordwest 16 0,40 0,15 0 4 75,1 70,8

Stellplätze Nordost 14 0,40 0,15 0 4 74,5 70,3

Stellplätze Südost 51 0,40 0,15 0 4 80,1 75,9

Ausgehend von der bisherigen schalltechnischen Untersuchung [28] werden aufgrund der räumlichen
Nähe zu den Immissionsorten in der bestehenden Nachbarschaft im nördlichen Plangebiet (Stell-
plätze 1-34) dreiseitig geschlossene Carportlösungen als konstruktive Schallschutzmaßnahme vorge-
sehen. Bei der Ausführung wird von einer lückenlosen Oberfläche sowie einer flächenbezogenen
Masse von m‘  10 kg/m² der Außenbauteile ausgegangen.

Hierfür wird der sich nach der Parkplatzlärmstudie ergebende Schalleistungspegel LW mithilfe der
Näherungsformel (6) der VDI 2571 [26] unter Berücksichtigung des Raumvolumens V und der Nach-
hallzeit T in einen Innenpegel LI umgerechnet.

In der nachfolgenden Tabelle sind die jeweiligen Emissionsansätze für die Carport-Stellplätze (Stell-
plätze 1 - 34) dargestellt.

Tabelle 7: Schallemissionen der Carport-Stellplätze

Schallemissionen der Pkw-Stellplätze nach dem getrennten Verfahren der Parkplatzlärmstudie

Fläche

Anzahl
Stell-

plätze n

Bewegungen pro Stellplatz
und Std. N

Zuschläge
[dB(A)]

Schallleistungspegel LWA

[dB(A)]

tags nachts KPA KI tags nachts

Carport Nordwest 19 0,40 0,15 0 4 75,8 71,6

Carport Nordost 15 0,40 0,15 0 4 74,8 70,6

Innenschalldruckpegel nach der Näherungsformel (6), Pkt. 3.1.2 der VDI 2571 [26] :  LI  LWA + 14 + 10*log(T/V)

Fläche
Volumen V

[m³]
Nachhallzeit T

[s]

Schallleistungspegel LWA

[dB(A)]

tags nachts

Carport Nordwest 760 0,8 60,0 55,8

Carport Nordost 585 0,8 60,1 55,9
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Die Geräuschemissionen der Zu- und Abfahrten werden nach RLS-19 [9] ermittelt und in Schallleis-
tungspegel für die Ausbreitungsrechnung nach DIN ISO 9613-2 [14] umgerechnet. In der nachfol-
genden Tabelle sind die jeweiligen Schallleistungspegel durch die Zu- und Abfahrten zu den Parkbe-
reichen zusammengefasst. Hierbei wird wiederum als Fahrbahnoberfläche von Betonsteinpflaster mit
Fugen < 3 mm ausgegangen.

Beim Parkbetrieb kann es darüber hinaus zu kurzzeitigen Geräuschspitzen infolge der Stellplatznut-
zung kommen.

Á Kofferraumschließen von Pkw: LWA,max = 95,5 dB(A) tags/nachts nach [25]

6.2.2  Schallimmissionen und Beurteilung

Bei der Bildung der Beurteilungspegel sind nach TA Lärm [13] Zuschläge zu berücksichtigen. Ein
Ruhezeitenzuschlag KR ist für die Beurteilung von Wohngebieten erforderlich. Vorsorglich wird an
Sonn- und Feiertagen unter Berücksichtigung der Gleichverteilung der Geräuschimmissionen ein Ru-
hezeitenzuschlag von KR = 3,6 dB vergeben.

In nachfolgender Tabelle sind die Beurteilungspegel an den maßgeblichen Immissionsorten in der
bestehenden Nachbarschaft am Tag und in der Nacht ersichtlich.

Tabelle 9: Beurteilungspegel durch oberirdische Stellplätze an den maßgeblichen Immissions-
orten in der Nachbarschaft

Immissionsort
(Schutzwür-
digkeit)

Gebäu-
deseite

Ge-
schoss

Beurteilungspegel

[dB(A)]

Immissionsrichtwert

[dB(A)]

Überschreitung des
Immissionsrichtwerts

[dB(A)]

Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

IO-1 (WA) Süd OG3 46,2 38,3 55 40 -8,8 -1,7

IO-2 (WA) Süd/Ost OG3 48,5 40,6 55 40 -6,5 0,6

IO-3 (WA) Süd/West OG1 42,1 34,3 55 40 -12,9 -5,7

IO-4 (WA) Süd/West OG2 41,5 33,7 55 40 -13,5 -6,3

Tabelle 8: Schallemissionen des Zu-/Abfahrtverkehrs zu den Pkw- Stellplätzen

Fläche
Anzahl
Stell-

plätze n

Kfz-Bewegungen pro Stunde
Geschwindigkeit v

[km/h]

Schallleistungspegel LWA

[dB(A)]

tags nachts tags nachts

Parkbereich Nordwest 35 14 5,25 30 62,2 57,9

Parkbereich Nordost 29 11,6 4,35 30 61,4 57,1

Parkbereich Südost 51 20,4 7,65 30 63,8 59,6
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Die Berechnungen führen dabei zu Beurteilungspegeln bis zu 49/41 dB(A) tags/nachts. Damit wer-
den die maßgeblichen Immissionsrichtwerte (IRW) der TA Lärm für allgemeine Wohngebiete (WA)
am Tag um mindestens 6 dB(A) unterschritten und nachts um bis zu 1 dB(A) überschritten.

Die durchgeführten Berechnungen berücksichtigen dabei bereits die konstruktive Maßnahmen in
Form einer dreiseitig geschlossenen Carportlösung, wodurch die Beurteilungspegel und insbesondere
im Nachtzeitraum demnach um ca. 3 dB(A) verringert werden kann. Die verbleibende Überschreitung
bis zu ca. 1 dB(A) nachts wird dabei maßgeblich durch den Fahrverkehr auf den privaten Zuwegun-
gen innerhalb des Plangebiets verursacht und ist als übliche Alltagserscheinung in Wohngebieten
hinzunehmen. Da die Anzahl der Stellplätze dem durch die zugelassene Nutzung verursachten Be-
darf entspricht und die verbleibende Überschreitung in einem nicht wahrnehmbaren Bereich liegt, ist
davon auszugehen, dass hierdurch auch in der von Wohnbebauung geprägten Nachbarschaft keine
erheblichen, billigerweise unzumutbaren Störungen hervorrufen werden [24].

Unter der Berücksichtigung des Abstandsmaßes werden bei Geräuschspitzen bis zu
LWA = 95,5 dB(A) tags/nachts ab Abständen von 2/24 m tags/nachts für allgemeine Wohngebiete
die Anforderungen der TA Lärm hinsichtlich des Spitzenpegelkriteriums eingehalten. Der kürzeste Ab-
stand der bestehenden Nachbarschaft zu den geplanten Stellplätzen im Freien beträgt im vorliegen-
den Fall ca. 24 m, wobei durch die Carport-Konstruktionen im nördlichen Plangebiet zudem eine
pegelreduzierende Abschirmung gegeben ist. Demzufolge ergeben sich für die bestehende schutz-
bedürftige Nachbarschaft keine billigerweise unzumutbaren Belange aufgrund des Spitzenpegelkri-
teriums der TA Lärm.

Im Sinne einer Optimierung der Planung werden ebenfalls innerhalb des Plangebiets geschlossene
Carports vorgeschlagen, sofern maßgebliche Immissionsorte (d. h. öffenbaren Fenster schutzbedürfti-
ger Aufenthaltsräume) in einem Abstand von weniger als 24 m zu einem Stellplatz situiert sind.

7.  Formulierungsvorschläge für den Bebauungsplan

7.1  Begründung

In einer schalltechnischen Untersuchung (Möhler + Partner Ingenieure GmbH, Bericht
Nr. 090-01845_01 vom April 2025) wurden die auf das Plangebiet einwirkenden und die vom
Plangebiet ausgehenden zukünftigen Verkehrs- und Anlagengeräusche prognostiziert und mit den
Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau entsprechend der DIN 18005, der Verkehrslärm-
schutzverordnung (16. BImSchV) und der TA Lärm verglichen.

Verkehrsgeräusche – Auswirkungen durch den Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen

Durch den Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets kommt es in der be-
stehenden Nachbarschaft zu Beurteilungspegeln bis zu 57/48 dB(A) Tag/Nacht.

Die Beurteilungspegel infolge des Neubaus von Verkehrsflächen innerhalb des Plangebiets halten
demzufolge an der bestehenden schutzbedürftigen Bebauung die heranzuziehenden Immissions-
grenzwerte der 16. BImSchV ein. Aus dem Neubau von Verkehrsflächen entsteht somit kein Anspruch
auf Schallschutzmaßnahmen nach der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV).
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Innerhalb der Baugrenzen im Plangebiet ergeben sich aufgrund deren Abstands zur Straßengradi-
ente ebenfalls Beurteilungspegel unterhalb der Immissionsgrenzwerte der16. BImSchV.

Weiterhin lassen sich aufgrund des planinduzierten Ziel- und Quellverkehrs auf bestehenden öffentli-
chen Verkehrsflächen nach den Maßgaben der Verkehrslärmschutzverordnung (16. BImSchV) keine
weitergehenden Belange in der bestehenden schutzbedürftigen Nachbarschaft ableiten.

Verkehrsgeräusche – Einwirkungen auf das Plangebiet durch bestehende öffentlichen Verkehrsflächen

Relevante Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet gehen vorrangig von der Bundesstraße B173 aus.

An den Plankörpern treten dabei Beurteilungspegel bis zu 59/51 dB(A) Tag/Nacht auf.

Die Orientierungswerte der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete von 55/45 dB(A) Tag/Nacht
werden somit innerhalb der Baugrenzen um bis zu 4/6 dB(A) Tag/Nacht überschritten.

In den ebenerdigen Freibereichen (private Gärten, Terrassen sowie gemeinschaftliche Spielplätze
und Grünflächen) betragen die Beurteilungspegel im ungünstigsten Fall bis zu 55 dB(A) am Tag.
Nachts entsteht auf Freibereichen keine Betroffenheit. Demzufolge werden die Orientierungswerte
der DIN 18005 für allgemeine Wohngebiete im gesamten ebenerdigen Außenwohnbereich einge-
halten.

Maßnahmen gegen Verkehrsgeräusche:

Entsprechend der Systematik der DIN 18005 können Überschreitungen der Orientierungswerte des
Beiblatts 1 in gewissem Rahmen mit sonstigen städtebaulichen Belangen abgewogen werden, wobei
eine Überschreitung der Orientierungswerte der DIN 18005 bis zu den Immissionsgrenzwerten der
16. BImSchV (59/49 dB(A) Tag/Nacht für Wohngebiete) als Abwägungsspielraum herangezogen
wird, um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen. Bei der Anordnung schutzbedürfti-
ger Räume an Gebäudeseiten mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV wer-
den weitergehende Schallschutzmaßnahmen erforderlich.

Beurteilungspegel ab der eigentumsrechtlichen Zumutbarkeit von 70/60 dB(A) Tag/Nacht treten in-
nerhalb der Baugrenzen nicht auf. Es verbleiben innerhalb der Baugrenzen jedoch Überschreitungen
der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV am Tag und in der Nacht.

Allgemein gilt, dass sich die Anforderungen an den Schallschutz von Außenbauteilen (Wände, Fens-
ter usw.) aus der DIN 4109 „Schallschutz im Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen“ ergeben. In
das Verfahren der DIN 4109 vom Januar 2018, die zum Zeitpunkt der Erstellung der vorliegenden
Schalluntersuchung in Bayern offiziell bauaufsichtlich eingeführt ist, geht neben dem Tagespegel ins-
besondere bei Wohnnutzungen zum Schutz des Nachtschlafes auch der Nachtpegel mit ein, wenn
die Differenz zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A) beträgt, bzw. es wird ggf. die Maxi-
malpegelbelastung angesetzt. Im Bauvollzug sind die (Mindest-)Anforderungen der bauaufsichtlich
eingeführten gültigen Fassung der DIN 4109 zu beachten.

An den Plangebäuden mit Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV müssen wei-
tergehende aktive und/oder passive Schallschutzmaßnahmen getroffen werden, die über die Min-
destanforderungen zum Schallschutz von Außenbauteilen nach DIN 4109 hinausgehen.
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Etwaige Maßnahmen zur Reduzierung der Beurteilungspegel in Form des weiteren Abrückens schutz-
bedürftiger Wohnnutzungen von den Plangebietsgrenzen bzw. in Form von zusätzlichen aktiven
Schallschutzmaßnahmen sind dabei nicht realisierbar oder nicht zielführend.

In den Bereichen ohne bzw. mit geringen Überschreitungen der Orientierungswerte der DIN 18005
von bis zu 4 dB(A) ist ein baulicher Schallschutz ausreichend: Die Mindestanforderungen ergeben
sich aus der DIN 4109.

An den Gebäudeseiten mit Überschreitungen der Orientierungswerte von mehr als 4 dB(A) sind spe-
zielle baulich-technische Maßnahmen (fensterunabhängige (schallgedämmte) Lüftungsmöglichkeiten
o. Ä.) notwendig. Für schutzbedürftige Aufenthaltsräume, die durch eine geeignete Grundrissorientie-
rung über ein Fenster an einer lärmgeschützten Fassadenseite belüftet werden können, kann auf spe-
zielle baulich-technische Maßnahmen verzichtet werden.

Anlagengeräusche außerhalb des Plangebietes

Relevante Anlagengeräusche auf das Plangebiet können sich insbesondere durch das Glockengeläut
der Pfarrkirche der „Heiligen Familie“ in östlicher Nachbarschaft ergeben. Die Pfarrkirche ist durch
bestehende Wohnnutzungen entlang der Konrad-Adenauer-Straße bereits in ihrer Emissionsausübung
in der Art eingeschränkt, so dass durch das Planvorhaben aufgrund deren räumlicher Entfernung zum
Glockenturm keine weitergehenden zu beachtenden Belange zu berücksichtigen sind.

Anlagengeräusche innerhalb des Plangebietes

Bei oberirdischen Stellplätzen handelt es sich nicht um gewerbliche Anlagen im Sinne der TA Lärm.
Für die Beurteilung des ruhenden Verkehrs durch Wohnnutzungen liegt derzeit kein technisches Re-
gelwerk vor. Dennoch sollte die Beurteilungsmethodik der TA Lärm für eine Optimierung der Planung
aus schalltechnischer Sicht hilfsweise herangezogen werden.

Zum Schutz der Nachbarschaft vor den Geräuschen des ruhenden Verkehrs werden oberirdische
Stellplätze teilweise mit einer dreiseitig geschlossenen Carport-Lösungen ausgeführt.

Weiterhin können durch haustechnische Anlagen im Plangebiet relevante Anlagengeräusche
verursacht werden. Haustechnische Anlagen im Freien (z. B. Klimageräte, Abluftanlagen,
Wärmepumpen etc.) sind so zu planen, zu errichten und zu betreiben, dass die jeweilige Anlage
außerhalb des Einwirkungsbereichs der maßgeblichen Immissionsorte nach Kapitel 2.2 der TA Lärm
liegt und somit Beurteilungspegel verursacht werden, die mindestens 10 dB(A) unterhalb der
heranzuziehenden Immissionsrichtwerte der TA Lärm liegen.

7.2  Satzung

[1] Anforderung an die Luftschalldämmung von Außenbauteilen
Bei der Errichtung und Änderung von Gebäuden mit schutzbedürftigen Aufenthaltsräumen
[Nach DIN 4109 sind dies Wohnräume einschließlich Wohndielen bzw. Wohnküchen, Schlafräume, einschließlich
Übernachtungsräumen in Beherbergungsstätten und Bettenräume in Krankenhäusern und Sanatorien, Unterrichts-
räume in Schulen, Hochschulen und ähnlichen Einrichtungen, Büroräume, Praxisräume, Sitzungsräume und ähnliche
Arbeitsräume.] sind gesamte bewertete Bau-Schalldämm-Maße (R'w,ges) der Außenbauteile einzu-
halten, sofern dort schutzbedürftige Aufenthaltsräume vorgesehen werden:
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ü R'w,ges  35 dB innerhalb der beiden bundesstraßennahen Baugrenzen an straßenzuge-
wandten bzw. dazu flankierenden Gebäudeseiten

Die DIN 4109 kann über die Planungs- und Bauabteilung der Stadt Lichtenfels, Marktplatz 1 u. 5, 96215 Lichtenfels
in der Planauflage eingesehen werden. Sie kann auch über die DIN Media GmbH, Burggrafenstraße 6,
10787 Berlin bezogen werden.

[2] Grundrissorientierung
In den gem. Abbildung „Immissionsschutz“ farblich markierten Fassaden im 4. Obergeschoss
ist die Anordnung von lüftungstechnisch notwendigen Fenstern schutzbedürftiger Aufenthalts-
räume nach DIN 4109 nur zulässig, sofern der Aufenthaltsraum über ein weiteres Fenster an
einer nicht farblich markierten Fassade bzw. Baugrenze belüftet werden kann (Grundrissorien-
tierung).

Abbildung „Immissionsschutz“
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[3] Belüftung von Aufenthaltsräumen
Sofern die Grundrissorientierung von Abs. [2] nicht umsetzbar ist, sind bei der Anordnung von
Fenstern schutzbedürftiger Aufenthaltsräume in den Bereichen mit Verkehrslärmpegeln von
mehr als 49 dB(A) in der Nacht fensterunabhängige (schallgedämmte) Lüftungsmöglichkeiten
o. Ä. vorzusehen.

[4] Carport-Lösungen
Zum Schutz vor Geräuschen des ruhenden Verkehrs sind im nördlichen Geltungsbereich Ab-
schirmungen in Form von dreiseitig geschlossenen Carport-Lösungen anzuordnen. Die Abschir-
mung ist dabei mit einer geschlossenen Oberfläche ohne große Risse oder Lücken sowie eine
flächenbezogene Masse von m‘  10 kg/m2 der Außenbauteile ohne besondere absorbie-
rende Eigenschaften auszuführen.

7.3  Hinweise zu haustechnischen Anlagen

[1] Haustechnische Anlagen im Freien (z. B. Klimageräte, Abluftanlagen, Wärmepumpen etc.)
sind unter Berückssichtigung der Summenwirkung mit anderen Anlagen und aufgrund der
erhöhten Störwirkung bei einer kontinuierlichen Geräuschabstrahlung so zu planen, zu
errichten und zu betreiben, dass die jeweilige Anlage außerhalb des Einwirkungsbereichs der
maßgeblichen Immissionsorte nach Kapitel 2.2 der TA Lärm liegt und somit Beurteilungspegel
verursacht werden, die mindestens 10 dB(A) unterhalb der heranzuziehenden
Immissionsrichtwerte der TA Lärm tags und nachts liegen.

Der Nachweis über die Einhaltung der genannten Immissionsrichtwertanteile und des
Aussschlusses tieffrequenter Geräuschanteile sowie einer Übertragung von Körperschall obliegt
dem jeweiligen Bauherrn und ist im Bedarfsfall durch Vorlage einer Herstellerbescheinigung
oder durch Vorlage eines schalltechnischen Nachweises zu erbringen.

Als maßgeblicher Immissionsort gelten die Baulinien bzw. Baugrenzen, die innerhalb des
Geltungsbereichs eines Bebauungsplans für schutzbedürftige Räume im Sinne der DIN 4109
(z. B. Wohn- und Schlafräume) festgesetzt sind. Ansonsten liegt im Gebäudebestand der
maßgebliche Immissionsort 0,5 m vor dem geöffneten Fenster eines schutzbedürftigen
Aufenthaltsraumes.

Diese schalltechnische Untersuchung umfasst 35 Seiten und 3 Anlagen. Die auszugsweise Vervielfäl-
tigung ist nur mit Zustimmung der Möhler + Partner Ingenieure GmbH gestattet.

Bamberg, den 10. April 2025

Möhler + Partner
Ingenieure GmbH

ppa. Dipl.-Ing. H. Högg i.A. B.Eng. Sebastian Stanzel
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8.  Anlagen

Anlage 1.1 bis 1.3: Übersichtslagepläne

Anlage 2.1 bis 2.6: Dokumentation der Eingabedaten

Anlage 3.1 bis 3.6: Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen
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Anlage 1.1 – 1.3: Übersichtslagepläne

Übersichtslageplan Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet:
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Übersichtslageplan Neubau von Verkehrsflächen:

IO-1

IO-2

IO-3
IO-4
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Übersichtslageplan Anlagengeräusche auf die Nachbarschaft:

IO-1

IO-2

IO-3
IO-4
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Anlage 2.1 – 2.6: Dokumentation der Eingabedaten

Projekt | Eigenschaften

Prognosetyp: Lärm

Prognoseart: Lärm (nationale Normen)

Beurteilung nach: Keine Beurteilung Nr. Zeitraum Dauer /h

1 Tag 16,00

2 Nacht 8,00

Projekt-Notizen

Arbeitsbereich

von ... bis ... Ausdehnung Fläche

x /m 644190,00 650340,00 6150,00 23.31 km²

y /m 5553940,00 5557730,00 3790,00

z /m -10,00 330,00 340,00

Geländehöhen in den Eckpunkten

xmin / ymax  (z4) 0,00 xmax / ymax  (z3) 0,00

xmin / ymin  (z1) 0,00 xmax / ymin  (z2) 0,00

Berechnungseinstellung "Referenzeinstellung"

Rechenmodell Punktberechnung Rasterberechnung

Gleitende Anpassung des Erhebungsgebietes an die Lage des IPKT

L /m

Geländekanten als Hindernisse Ja Ja

Verbesserte Interpolation in den Randbereichen Ja Ja

Freifeld vor Reflexionsflächen /m

   für Quellen      1.0      1.0

   für Immissionspunkte      1.0      1.0

Haus: weißer Rand bei Raster Nein Nein

Zwischenausgaben Keine Keine

Art der Einstellung Referenzeinstellung Referenzeinstellung

Reichweite von Quellen begrenzen:

  *  Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein

Projektion von Linienquellen Ja Ja

Projektion von Flächenquellen Ja Ja

Beschränkung der Projektion Nein Nein

  *  Radius /m um Quelle herum:

  *  Radius /m um IP herum:

Mindestlänge für Teilstücke /m      1.0      1.0

Variable Min.-Länge für Teilstücke:

  *  in Prozent des Abstandes IP-Quelle Nein Nein

Zus. Faktor für Abstandskriterium      1.0      1.0

Einfügungsdämpfung abweichend von Regelwerk: Nein Nein

  *  Einfügungsdämpfung begrenzen:

  *  Grenzwert /dB für Einfachbeugung:

  *  Grenzwert /dB für Mehrfachbeugung:

Berechnung der Abschirmung bei VDI 2720, ISO9613

  *  Seitlicher Umweg Ja Ja

  *  Seitlicher Umweg bei Spiegelquellen Nein Nein

Reflexion

Reflexion (max. Ordnung) 1 1

Suchradius /m (Abstand Quelle-IP) begrenzen: Nein Nein

  *  Suchradius /m

Reichweite von Refl.Flächen begrenzen:

  *  Radius um Quelle oder IP /m: Nein Nein

  *  Mindest-Pegelabstand /dB: Nein Nein

Spiegelquellen durch Projektion Ja Ja

Keine Refl. bei vollständiger Abschirmung Ja Ja

Strahlen als Hilfslinien sichern Nein Nein
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Teilstück-Kontrolle

Teilstück-Kontrolle nach Schall 03: Ja Ja

Teilstück-Kontrolle auch für andere Regelwerke: Nein Nein

Beschleunigte Iteration (Näherung): Nein Nein

Geforderte Genauigkeit /dB:      0.1      0.1

Zwischenergebnisse anzeigen: Nein Nein

Globale Parameter "Referenzeinstellung"

Voreinstellung von G außerhalb von DBOD-Elementen 0,00

Temperatur /° 10

relative Feuchte /% 70

Wohnfläche pro Einw. /m² (=0.8*Brutto) 40,00

Mittlere Stockwerkshöhe in m 2,80

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): Tag Abend Nacht

Pauschale Meteorologie (Directive 2002/49/EC): 2,00 1,00 0,00

Parameter der Bibliothek: P-Lärmstudie "Referenzeinstellung"

Parkplatzlärmstudie Parkplatzlärmstudie 2007

Ausbreitungsberechnung nach ISO 9613-2

Parameter der Bibliothek: ISO 9613-2 "Referenzeinstellung"

Mit-Wind Wetterlage Ja

Vereinfachte Formel (Nr. 7.3.2) für Bodendämpfung bei

   frequenzabhängiger Berechnung Nein

   frequenzunabhängiger Berechnung Ja

Berechnung der Mittleren Höhe Hm streng nach ISO 9613-2

nur Abstandsmaß berechnen(veraltet) Nein

Hindernisdämpfung - auch negative Bodendämpfung abziehen Nein

Abzug höchstens bis -Dz Nein

"Additional recommendations" - ISO TR 17534-3 Ja

ABar nach Erlass Thüringen (01.10.2015) Nein

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente Ja

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente Ja

Berücksichtigt Boden-Elemente Ja

Parameter der Bibliothek: RLS-19 "Referenzeinstellung"

Berücksichtigt Bewuchs-Elemente Nein

Berücksichtigt Bebauungs-Elemente Nein

Berücksichtigt Boden-Elemente Nein
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Schallquellen Neubau von öffentlichen Verkehrsflächen:

Straße /RLS-19 (1) VL_Neubau 115 PP

SR19009 Bezeichnung Planstraße Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_STRB Neubau 115 PP Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Knotenzahl 6 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m 65,56 Tag 73,08 - - 91,25 73,08

Länge /m (2D) 65,56 Nacht 64,05 - - 82,22 64,05

Fläche /m² --- Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr

Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m 1,38

d/m(Emissionslinie) 1,38

Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%

Tag - 92,00 0,00 0,00 0,00

DSD PKW /dB DSD LKW (1) /dB DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB

0,00 0,00 0,00 0,00

DLN PKW /dB DLN LKW (1) /dB DLN LKW (2) /dB DLN Krad /dB

0,00 0,00 0,00 0,00

v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h

- 50,00 50,00 50,00 50,00

Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%

Nacht - 11,50 0,00 0,00 0,00

DSD PKW /dB DSD LKW (1) /dB DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB

0,00 0,00 0,00 0,00

DLN PKW /dB DLN LKW (1) /dB DLN LKW (2) /dB DLN Krad /dB

0,00 0,00 0,00 0,00

v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h

- 50,00 50,00 50,00 50,00

Straßenoberfläche Nicht geriffelter Gußasphalt

Schallquellen Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet:

Straße /RLS-19 (1) VL_Variante D2h

SR19001 Bezeichnung B 173 Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_STRB Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Knotenzahl 27 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Länge /m 1314,98 Tag 88,37 - - 119,56 88,37

Länge /m (2D) 1314,98 Nacht 80,75 - - 111,93 80,75

Fläche /m² --- Steigung max. % (aus z-Koord.) ---

Fahrtrichtung 2 Richt. /Rechtsverkehr

Abst. Fahrb.mitte/Straßenmitte /m 7,25

d/m(Emissionslinie) 7,25

Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%

Tag - 1375,43 2,40 4,80 0,40

DSD PKW /dB DSD LKW (1) /dB DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB

-5,50 -5,40 -5,40 0,00

DLN PKW /dB DLN LKW (1) /dB DLN LKW (2) /dB DLN Krad /dB

0,00 0,00 0,00 0,00

v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h

- 120,00 80,00 80,00 120,00

Emiss.-Variante Zeitraum M PKW /Kfz/h p1 /% p2 /% p Krad /%

Nacht - 240,38 3,00 10,10 0,10

DSD PKW /dB DSD LKW (1) /dB DSD LKW (2) /dB DSD Krad /dB

-5,50 -5,40 -5,40 0,00

DLN PKW /dB DLN LKW (1) /dB DLN LKW (2) /dB DLN Krad /dB

0,00 0,00 0,00 0,00

v PKW /Kfz/h v LKW (1) /Kfz/h v LKW (2) /Kfz/h v Krad /Kfz/h

- 120,00 80,00 80,00 120,00

Straßenoberfläche Offenporiger Asphalt aus PA 8 (v > 60 km/h)
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Schallquellen Anlagengeräusche durch das Plangebiet o. Maßnahmen:

Parkplatzlärmstudie (3) AL_Variante E2f  115 PP auf NB o.M.

PRKL036 Bezeichnung Parkbereich Nordwest Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_AL E2f Lw (Tag) /dB(A) 75,81

Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 71,55

Länge /m 110,68 Lw" (Tag) /dB(A) 51,46

Länge /m (2D) 110,68 Lw" (Nacht) /dB(A) 47,20

Fläche /m² 271,92 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0,00

Ki* /dB 4,00

Oberfläche Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm

B 19,00

f 1,00

N (Tag) 0,40

N (Nacht) 0,15

PRKL037 Bezeichnung Parkbereich Nordost Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_AL E2f Lw (Tag) /dB(A) 75,81

Knotenzahl 5 Lw (Nacht) /dB(A) 71,55

Länge /m 90,79 Lw" (Tag) /dB(A) 52,51

Länge /m (2D) 90,77 Lw" (Nacht) /dB(A) 48,25

Fläche /m² 213,72 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0,00

Ki* /dB 4,00

Oberfläche Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm

B 19,00

f 1,00

N (Tag) 0,40

N (Nacht) 0,15

PRKL038 Bezeichnung Parkplatz Südost Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_AL E2f Lw (Tag) /dB(A) 80,10

Knotenzahl 18 Lw (Nacht) /dB(A) 75,84

Länge /m 318,52 Lw" (Tag) /dB(A) 51,67

Länge /m (2D) 318,42 Lw" (Nacht) /dB(A) 47,41

Fläche /m² 696,49 Konstante Höhe /m 0,00

Berechnung Parkplatz (PLS 2007 | ISO 9613-2)

Parkplatz P+R - Parkplatz

Modus Sonderfall (getrennt)

Kpa /dB 0,00

Ki* /dB 4,00

Oberfläche Betonsteinpflaster mit Fugen <= 3 mm

B 51,00

f 1,00

N (Tag) 0,40

N (Nacht) 0,15

Linien-SQ  /ISO 9613 (3) AL_Variante E2f  115 PP auf NB o.M.

LIQi012 Bezeichnung Fahrweg Nordwest Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

Knotenzahl 4 Hohe Quelle Nein

Länge /m 62,83 Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Länge /m (2D) 62,82 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 62,20 - - 80,18 62,20

Nacht 57,90 - - 75,88 57,90
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LIQi013 Bezeichnung Fahrweg Nordost Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

Knotenzahl 3 Hohe Quelle Nein

Länge /m 53,20 Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Länge /m (2D) 53,19 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 61,40 - - 78,66 61,40

Nacht 57,20 - - 74,46 57,20

LIQi014 Bezeichnung Fahrweg Südost Wirkradius /m 99999,00

Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

Knotenzahl 11 Hohe Quelle Nein

Länge /m 181,18 Emission ist längenbez. SL-Pegel (Lw/m)

Länge /m (2D) 181,12 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw'

Fläche /m² --- dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 63,90 - - 86,48 63,90

Nacht 59,60 - - 82,18 59,60

Flächen-SQ /ISO 9613 (10) AL_Variante E2f  115 PP auf NB o.M.

Quelle zu HAUS4619Quelle zu HAUS4619 Bezeichnung Carport 20-34 Wand 1 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi030) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 84,14 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 77,52 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 128,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,10 - - 77,18 56,10

Nacht 55,90 - - 72,98 51,90

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4619Quelle zu HAUS4619 Bezeichnung Carport 20-34 Wand 2 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi031) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 17,12 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 10,50 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 17,37 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,10 25,00 - 43,50 31,10

Nacht 55,90 25,00 - 39,30 26,90

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4619Quelle zu HAUS4619 Bezeichnung Carport 20-34 Wand 3 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi032) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 84,14 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 77,52 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 128,24 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,10 25,00 - 52,18 31,10

Nacht 55,90 25,00 - 47,98 26,90

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4619Quelle zu HAUS4619 Bezeichnung Carport 20-34 Wand 4 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi033) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 17,12 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 10,50 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 17,37 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,10 25,00 - 43,50 31,10

Nacht 55,90 25,00 - 39,30 26,90

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4619Quelle zu HAUS4619 Bezeichnung Carport 20-34 Dach 1 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi034) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 87,22 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 87,22 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 194,71 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,10 25,00 - 53,99 31,10

Nacht 55,90 25,00 - 49,79 26,90

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0
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Quelle zu HAUS4618Quelle zu HAUS4618 Bezeichnung Carport 1-19 Wand 1 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi025) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 104,81 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 98,52 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 154,85 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,00 - - 77,90 56,00

Nacht 55,80 - - 73,70 51,80

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4618Quelle zu HAUS4618 Bezeichnung Carport 1-19 Wand 2 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi026) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 17,01 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 10,72 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 16,85 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,00 25,00 - 43,27 31,00

Nacht 55,80 25,00 - 39,07 26,80

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4618Quelle zu HAUS4618 Bezeichnung Carport 1-19 Wand 3 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi027) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 104,81 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 98,52 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 154,85 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,00 25,00 - 52,90 31,00

Nacht 55,80 25,00 - 48,70 26,80

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4618Quelle zu HAUS4618 Bezeichnung Carport 1-19 Wand 4 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi028) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 17,01 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 10,72 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 16,85 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,00 25,00 - 43,27 31,00

Nacht 55,80 25,00 - 39,07 26,80

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0

Quelle zu HAUS4618Quelle zu HAUS4618 Bezeichnung Carport 1-19 Dach 1 Wirkradius /m 99999,00

Öffnung Gruppe 007_AL E2f D0 0,00

(FLQi029) Knotenzahl 5 Hohe Quelle Nein

Länge /m 108,44 Emission ist Innenpegel (Lp)

Länge /m (2D) 108,44 Emi.Variante Emission Dämmung Zuschlag Lw Lw"

Fläche /m² 253,13 dB(A) dB dB dB(A) dB(A)

Tag 60,00 25,00 - 55,03 31,00

Nacht 55,80 25,00 - 50,83 26,80

C(diffus) /dB VDI 2571:    -4.0
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Anlage 3.1 bis 3.6: Ergebnisse der Einzelpunktberechnungen

Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet:

Erdgeschoss:

Beurteilungszeitraum Tag

Beurteilungszeitraum Nacht
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Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet:

1. Obergeschoss:

Beurteilungszeitraum Tag

Beurteilungszeitraum Nacht
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Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet:

2. Obergeschoss:

Beurteilungszeitraum Tag

Beurteilungszeitraum Nacht
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Verkehrsgeräusche auf das Plangebiet:

3. Obergeschoss:

Beurteilungszeitraum Tag

Beurteilungszeitraum Nacht
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